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Antrag  
auf vorzeitige Zulassung zur Facharbeiterprüfung 

(gem. § 34 Abs. 3, des Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes 2024) 

Bitte gut leserlich ausfüllen! 
 

Der Lehrling:  

(Name und Geburtsdatum):     
 

beantragt die vorzeitige Zulassung zur Facharbeiterprüfung am :   

 

Lehrzeitende laut Lehrvertrag:                                                                        

Der erfolgreiche Abschluss der Berufsschule wird nachgewiesen. 

Begründung:     

    

    

    

 
Hinweis: Die Lehrzeit endet mit dem Tag der positiv abgelegten Facharbeiterprüfung und die 3-monatige Behaltepflicht 
beginnt bereits.  

 

    

Ort, Datum Unterschrift Lehrling 

 

 

Der Lehrbetrieb: 

 

Name:                                                                                                                                

 

Adresse:                                                                                                                             , 

stimmt der vorzeitigen Zulassung zur Facharbeiterprüfung zu. 

 

Hinweis: Der Lehrbetrieb kann der vorzeitigen Zulassung zustimmen unter der Konsequenz, dass dem Lehrling ab dem 
Tag der positiv abgelegten Facharbeiterprüfung die Behaltepflicht und entsprechend höhere Entlohnung gebührt. 

 

    

Ort, Datum  Unterschrift Lehrbetrieb 
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